
Anlage A/10/1 

RAHMENLEHRPLAN FÜR DEN LEHRBERUF 
TISCHLEREI 

I. STUNDENTAFEL 
Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), 

davon in der ersten, zweiten und dritten Klasse mindestens je 360 Unterrichtsstunden. 
 
Pflichtgegenstände Stunden 
Religion 1  
Politische Bildung 80 
Deutsch und Kommunikation 120 - 40 
Berufsbezogene Fremdsprache 40 - 120 
Betriebswirtschaftlicher Unterricht 180 
     Wirtschaftskunde mit Schriftverkehr 
     Rechnungswesen 2  

Fachunterricht  
     Tischlereitechnik 2 160 
     Angewandte Mathematik 2 80 
     Computergestütztes Fachzeichnen 240 
     Computertechnisches Labor 120 
     Holztechnisches Praktikum 240 
Gesamtstundenzahl (ohne Religionsunterricht) 1 260 

 
Freigegenstände  
Religion 1  
Lebende Fremdsprache 3  
Deutsch 3  

 
Unverbindliche Übungen  
Bewegung und Sport 3  
Restaurierungstechnik 40-120 

 
Förderunterricht 3  

 
 
 

                                                
1 Siehe Anlage A, Abschnitt II. 
2 Dieser Pflichtgegenstand kann in Leistungsgruppen mit vertieftem Bildungsangebot geführt werden. 
3 Siehe Anlage A, Abschnitt III. 
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II. STUNDENAUSMASS UND LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT 
Siehe Anlage A, Abschnitt II. 

III. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN SOWIE LEHRSTOFF UND DIDAKTISCHE 
GRUNDSÄTZE DER EINZELNEN UNTERRICHTSGEGENSTÄNDE 

PFLICHTGEGENSTÄNDE 
 

PO LIT I SC HE  BI LD UN G 
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

 
DE UT S C H UND KO MM UNI KAT IO N 

Siehe Anlage A, Abschnitt III. 
 

BE RUF S BE ZO GE NE  F RE M DS P RA C HE  
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

BETRIEBSWI RTSCH A FTLI CHER UNTE RRI CHT 
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

FACH U NTERR ICHT 
 

T ISC HLE RE IT E C HN IK 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen Kenntnisse über den Rohstoff Holz und die Holzwerkstoffe 
haben, die in diesem Beruf verwendeten Werk- und Hilfsstoffe kennen und über deren vorschriftsmäßige 
Entsorgung Bescheid wissen. 

Sie sollen über Ausstattung und Ergonomie ihres Arbeitsplatzes Bescheid wissen. 
Sie sollen die berufsspezifischen Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und Geräte nach dem Stand 

der Technik kennen und sie unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sicherheitsrelevanter 
Aspekte einsetzen können. 

Sie sollen die zeitgemäßen Arbeitsverfahren und -techniken kennen, mit der Möbelstilkunde sowie 
der Bautischlerei vertraut sein. 

Sie sollen Kenntnisse im Möbel-, Türen- und Fenster-, Innenaus- und Stiegenbau haben. 
Sie sollen über die Bauphysik sowie über die Grundlagen der Mess- und Prüftechnik Bescheid 

wissen 
Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Gefahrenunterweisung mit den Sicherheits-, 

Bau-, Umwelt- und Brandschutzvorschriften vertraut sein. 
Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot bzw. jene, die 

sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, sollen zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen 
Lehrstoffinhalten lösen können. 
Lehrstoff: 

Berufseinschlägige Sicherheits-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzvorschriften. 
Gefahrenunterweisung. 
Holz als Rohstoff: 

Ökonomische und ökologische Bedeutung des Waldes. Holzarten. Gewinnung. Erkennen der 
Holzarten. 
Holz und Holzwerkstoffe: 
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Handelsformen. Eigenschaften. Normen. Be- und Verarbeitung. Verwendung. Holzfehler. 
Trocknung und Lagerung. Pflege. Holzschutz. Oberflächenbehandlung und Veredelung. Entsorgung. 
Werk- und Hilfsstoffe: 

Arten. Handelsformen. Eigenschaften. Be- und Verarbeitung. Verwendung. Lagerung. Entsorgung. 
Bauökologie. 
Arbeitsplatz: 

Ausstattung. Ergonomie. 
Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und Geräte: 

Arten. Pflege. Instandhaltung. Schutzvorrichtungen. 
Arbeitsverfahren und -techniken: 

Holzauswahl. Zuschnitt. Verbindungstechniken. Befestigungstechniken. Montagetechniken. 
Oberflächengestaltung und -behandlung. 
Möbelstilkunde: 

Epochen. Arten und Stilelemente. 
Bautischlerei: 

Normen. Konstruktionen. Oberflächengestaltung und -behandlung. Materialauswahl. 
Verbindungstechniken. Fenster. Außentüren. Ein- und Ausbau. Abdichtung. Beschläge. Verglasung. 
Möbelbau: 

Normen. Möbelbauarten. Möbelteile. Oberflächengestaltung und -behandlung. Materialauswahl. 
Verbindungstechniken. Möbelbeschläge. 
Innenausbau: 

Normen. Wände, Decken. Innentüren. Holzfußböden und Beläge. Oberflächengestaltung und -
behandlung. Materialauswahl. Befestigungstechniken. 
Stiegenbau: 

Normen. Stiegenbauarten. Konstruktionsarten. Gestaltung. Oberflächenbehandlung. Material-
auswahl. 
Bauphysik: 

Schall- und Wärmetechnik. Feuchtigkeitsschutz. Raumklima. Belastungsfaktoren. Grundlagen der 
Statik. 
Mess- und Prüftechnik: 

Elektrische und nichtelektrische Größen. 
Lehrstoff der Vertiefung: 
Komplexe Aufgaben: 

Bautischlerei. Innenausbau. Stiegenbau. Bauphysik. 
 

AN GE W AN DT E  MAT HE MAT I K 
Die Schülerinnen und Schüler sollen mathematische Aufgaben aus dem Bereich ihres Lehrberufes 

logisch und ökonomisch planen und lösen können. 
Sie sollen sich der mathematischen Symbolik bedienen und Rechner, Tabellen und 

Formelsammlungen zweckentsprechend einsetzen können. 
Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot bzw. jene, die 

sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, sollen zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen 
Lehrstoffinhalten lösen können. 
Lehrstoff: 
Mathematische Grundlagen: 

Größen und Einheiten. Berufsbezogene Längen-, Flächen-, Volumen- und Masseberechnungen. 
Verhältnisrechnungen. Winkelfunktionen. 
Holztechnische Berechnungen: 
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Materialbedarf. Werkstoffliste. Arbeitszeitermittlung. Verschnitt. Schwindmaß, Holzfeuchte. 
Stiegenberechnungen. Wärmetechnische Berechnungen. 
Maschinentechnische Berechnungen: 

Antriebe. Drehzahl. Vorschubgeschwindigkeit. Schnittgeschwindigkeit. 
Ergänzende Fertigkeiten: 

Gebrauch der in der Praxis üblichen Rechner, Tabellen und Formelsammlungen. 
Lehrstoff der Vertiefung: 
Komplexe Aufgaben: 
Mathematische Grundlagen: 

Winkelfunktionen. 
Holztechnische Berechnungen: 

Materialbedarf. Arbeitszeitermittlung. Schwindmaß. Wärmetechnische Berechnungen. 
Schularbeiten: zwei bzw. eine in jeder Schulstufe, sofern das Stundenausmaß auf der betreffenden 
Schulstufe mindestens 40 bzw. 20 Unterrichtsstunden beträgt. 
 

COM P UT E RGE ST ÜT ZT E S FA C HZE IC HNE N 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Grundlagen des technischen Zeichnens kennen und 
ausführen können. 

Sie sollen Freihandskizzen anfertigen, holztechnische Unterlagen lesen und interpretieren sowie 
tischlereitechnische Konstruktionen und Designs entwerfen können. 

Sie sollen Kenntnisse über den Aufbau, die Funktionen und die grafische Informationsverarbeitung 
an rechnergestützten Systemen haben und holztechnische Zeichnungen computergestützt anfertigen 
können. 
Lehrstoff: 
Grundlagen des Zeichnens: 

Normen. Symbole. Darstellungsarten. Schnitte. Bemaßung. Maßstäbe. Beschriftung. 
Tischlereitechnische Konstruktionen und Designs: 

Anfertigen von Freihandskizzen. Ausführen, Lesen und Interpretieren von holztechnischen 
Unterlagen. 
Holztechnisches Zeichnen: 

Holzverbindungen. Naturaufnahmen. Möbelkonstruktionen. Parallelkonstruktionen und 
perspektivische Darstellungen. Baukonstruktionen. Möblierungspläne. Möbeldesign. Raumgestaltung. 
Materiallisten. 
 

COM P UT E RT E C HNI SC HE S LA BO R 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit dem Aufbau und der Handhabung des Computers und den 
Peripheriegeräten vertraut sein und die holztechnische Software an CNC-Maschinen verwenden können. 

Sie sollen die berufsspezifischen Mess- und Prüfinstrumente handhaben können. 
Sie sollen das Internet als Informations- und Kommunikationsmedium nützen können. 

Lehrstoff: 
Rechner: 

Aufbau, Handhabung von PC- und Peripheriegeräten. Aufbau und Bedienung von CNC-Maschinen. 
Programmarten. Programmaufbau. Datenschutz. 
Mess- und Prüfinstrumente: 

Arten. Handhaben. 
Computerbetriebssysteme: 

BGBl. II - Ausgegeben am 14. Dezember 2006 - Nr. 480 4 von 6

www.ris.bka.gv.at



Übungen zu Desktop-Umgebungen, zu Dateiorganisationen und zur tischlereitechnischen Software. 
CNC-Technologie: 

Anwendungsmöglichkeiten. Betriebssysteme. 
Programmieren und Fertigen von Werkstücken: 

Datentransfer. Werkzeugvoreinstellung und -verwaltung. 
Internet: 

Übungen zur Informationsbeschaffung und zu elektronischen Mails. 
 

HO L ZT E C HNI SC HE S P RAKT I K UM 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Werk- und Hilfsstoffe fachgerecht auswählen, verwenden, 
bearbeiten und entsorgen können. 

Sie sollen die berufsspezifischen Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und Geräte handhaben, 
pflegen und instand halten können. 

Sie sollen die Arbeitsverfahren und -techniken unter sachgemäßer und wirtschaftlicher Verwendung 
des Materials anwenden können. 

Sie sollen Werkstücke zusammenbauen und anfertigen sowie Beschläge montieren können. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Gefahrenunterweisung mit der Unfallverhütung 

und den Schutzmaßnahmen vertraut sein. 
Lehrstoff: 

Unfallverhütung. Schutzmaßnahmen. Gefahrenunterweisung. 
Werk- und Hilfsstoffe: 

Arten. Auswählen. Verwenden. Bearbeiten. Entsorgen. 
Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen und Geräte: 

Arten. Handhaben. Pflegen. Instandhalten. 
Arbeitsverfahren und -techniken: 

Herstellen von Holzverbindungen und Werkstücken. Messen, Anreißen. Sägen. Hobeln. Fräsen. 
Bohren. Schleifen. Furnieren. Verleimen. Behandeln von Oberflächen. 
Werkstücke: 

Üben von Montage- und Befestigungstechniken. Anfertigen von Möbeln. Bautischlerarbeiten. 
Beschläge: 

Anschlagen. Montieren. 
Gemeinsame didaktische Grundsätze: 

Das Hauptkriterium für die Auswahl und Schwerpunktsetzung des Lehrstoffes ist die Anwendbarkeit 
auf Aufgaben der beruflichen Praxis. 

Nützlich sind Aufgaben, die Lehrinhalte verschiedener Themenbereiche oder Pflichtgegenstände 
kombinieren. Desgleichen sind bei jeder Gelegenheit die Zusammenhänge zwischen theoretischer 
Erkenntnis und praktischer Anwendung aufzuzeigen. 

Zwecks rechtzeitiger Bereitstellung von Vorkenntnissen und zur Vermeidung von 
Doppelgleisigkeiten ist die Abstimmung der Lehrerinnen und Lehrer untereinander wichtig. 

In „Angewandte Mathematik” stehen - auch bei der Behebung allfälliger Mängel in den 
mathematischen Grundkenntnissen und Fertigkeiten - Aufgabenstellungen aus den fachtheoretischen 
Pflichtgegenständen im Vordergrund. Den Erfordernissen der Praxis entsprechend, liegt das 
Hauptgewicht in der Vermittlung des Verständnisses für den Rechengang und dem Schätzen der 
Ergebnisse. 

In „Computergestütztes Fachzeichnen” soll bei allen Zeichnungen auf praktische Ausführbarkeit, 
Zweck und werkstoffgerechte Konstruktion geachtet werden. Dabei sollen persönliche Konstruktions- 
und Gestaltungsideen der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung einer fachgerechten 
Ausführung gefördert werden. 
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Die Unterrichtsgegenstände „Computertechnisches Labor“ sowie „Holztechnisches Praktikum” sind 
in Verbindung zu den fachtheoretischen Unterrichtsgegenständen zu führen und den individuellen 
Vorkenntnissen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. 

In den Pflichtgegenständen des Fachunterrichtes ist auf den Gebrauch der in der Praxis verwendeten 
EDV-Programme und Rechner zu achten. 

Bei jeder sich bietenden Gelegenheit ist auf die geltenden Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Umwelt hinzuweisen. 

FREIGEGENSTÄNDE 
 

LE BE N DE  F RE MD SP RAC HE  
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

 
DE UT S C H 

Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN 
 

BE WE G UN G UND S P O RT  
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 

 
RE ST A URIE RUN GST E C HNI K 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen alte Handwerkstechniken kennen und anwenden sowie einfache 

Reparaturen an antiken Möbelstücken ausführen können. 
Sie sollen entsprechende Beschläge auswählen und montieren können. 
Sie sollen alte Möbelstücke in die entsprechende Stilepoche einordnen können und über die damals 

verwendeten Materialien Bescheid wissen. 
Sie sollen mit der Wohnkultur und der Lebensweise vergangener Generationen vertraut werden. 

Lehrstoff: 
Stilepochen: 

Geschichtlicher Hintergrund der Wohnkultur und Lebensweise. Stilelemente. Antike Möbel. 
Handwerkzeuge: 

Arten, Handhabung und Instandhaltung. 
Materialien: 

Massivholz und Furniere. Beschläge. Wachse, Beizen, Polituren. Einlagen. 
Handwerkstechniken: 

Konstruktion, Fertigung, Oberflächenbehandlung. 
Didaktische Grundsätze: 

Es empfiehlt sich, den Unterricht durch den Besuch von einschlägigen Fachwerkstätten und 
Ausstellungen zu unterstützen. 

FÖRDERUNTERRICHT 
Siehe Anlage A, Abschnitt III. 
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